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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 257) 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)  

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.03.2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. Ausnahmsweise können Verkaufsflächen 
für den Verkauf von Waren zugelassen werden, wenn sie auf dem Grundstück mit 
einem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort 
hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu ver-
äußern, wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeord-
net ist (sog. Handwerkerprivileg). Von einer deutlich untergeordneten Verkaufsflä-
che kann ausgegangen werden, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 5 % der 
Geschossfläche und gleichzeitig maximal 100 m² beträgt. 

1.1.2 Wohnungen sind als Ausnahme nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter) nur zu-
lässig, wenn sie dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind. Dabei darf die Wohnfläche die gewerbliche 
Nutzfläche nicht überschreiten. Wohnungen sind nicht als eigenständige Gebäude 
und nicht im Erdgeschoss zulässig.  

1.1.3 Anlagen für sportliche Zwecke und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke sowie Sexshops, Bordelle und bordellartige Betriebe sind 
nicht zulässig.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be-
stimmt durch die Festsetzung von 

▪ der Grundflächenzahl (GRZ) und  
▪ der Höhe der baulichen Anlagen (TH und GH). 



Gemeinde Ihringen Stand: 15.12.2025 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Hinterschwemme Süd“ gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 2 von 7 

 

25-12-15 Bebauungsvorschriften (25-12-11).docx 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die maximale zulässige Traufhöhe (TH) ist der Planzeichnung zu entnehmen. Als 
Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der Oberkante der 
Dachhaut.  

1.3.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
Als Gebäudehöhe gilt der oberste Punkt der Dachbegrenzungskante bezogen auf 
die Höhe der Fahrbahnmitte (Oberkante) der Straße, von der die Erschließung er-
folgt, senkrecht zur Gebäudemitte. (Die Höhe der Fahrbahn der geplanten Straße 
wird bis zur Offenlage ermittelt.) 

1.3.3 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) kann durch technische Aufbauten oder 
Bauteile um maximal 2 m überschritten werden. Anlagen, die der solaren Energie-
gewinnung dienen, dürfen die realisierte Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m überschrei-
ten. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die als abweichende Bauweise die offene Bauweise, wobei auch Gebäude-
längen über 50 m zulässig sind.  

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.6 Grundstückszufahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) 

Die Summe der Grundstückszufahrten ist auf das notwendige Mindestmaß zu be-
schränken. Im GE sind je Baugrundstück bis zu 2 Zufahrten von insgesamt maximal 
12,00 m Breite zulässig.  

1.7 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.7.1 Garagen, überdachte Stellplätze und hochbaulich in Erscheinung tretende Neben-
anlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der Baufenster zulässig.  

1.7.2 Offene Kfz-Stellplätze können außerhalb der Baufenster in einem Mindestabstand 
von 1 m zur öffentliche Straßenverkehrsfläche zugelassen werden.  

1.7.3 Offene und überdachte Fahrrad-Stellplätze können im gesamten Baugebiet, mit ei-
nem Mindestabstand von 1 m zur öffentliche Straßenverkehrsfläche, zugelassen 
werden. 

1.7.4 Die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung 
von Abwasser dienenden Nebenanlagen (§ 14 (2) BauNVO) sind im gesamten Plan-
gebiet allgemein zulässig.  

1.8 Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Die festgesetzten privaten Grünflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu 
unterhalten. 
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1.9 Zufahrtsverbote (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Im Bereich der festgesetzten Zufahrtsverbote sind Ein- und Ausfahrten der Bau-
grundstücke auf die bzw. von den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen nicht 
zulässig. 

1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.10.1 Im Plangebiet sind alle Gebäude mit Dachneigungen von 0° - 15° auf mindestens 
80 % der Dachfläche mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv zu 
begrünen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung 
ist zulässig.  

1.10.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.10.3 Stellplatzflächen für PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasserdurch-
lässigen Oberflächenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflaster, was-
sergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befestigte Grundstücke, sofern 
keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

1.10.4 Gewerblich genutzte Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umge-
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflächen für LKW 
sind mit einer wasserundurchlässigen Oberfläche zu versehen und über zusätzliche 
Reinigungsanlagen zu entwässern. Hof- und untergeordnete Verkehrsflächen, von 
deren Nutzung keine Grundwassergefährdung ausgeht, sind mit wasserdurchlässi-
gem Material (z.B. wassergebundene Flächen, Schotterrasen, Rasenfugenpflaster) 
zu befestigen. 

1.10.5 Bei der Anlage von Zäunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununterkante und 
dem anstehenden Gelände von mindestens 15 cm einzuhalten. Ausnahmen sind bei 
sicherheitstechnischen Bedenken zulässig. 

1.10.6 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind umwelt- und insektenscho-
nende Leuchtmittel (z.B. Warmlicht-LED-Leuchten) in nach unten strahlenden Lam-
penträgern zu verwenden. Die Leuchtkörper sind vollständig einzukoffern, der Licht-
punkt muss sich im Gehäuse befinden. Die Beleuchtungsintensität und Farbe (Am-
ber-Beleuchtung) ist z.B. durch die Verwendung von Bewegungsmeldern zu redu-
zieren. Insbesondere die angrenzende freie Landschaft muss unbeleuchtet bleiben.  

1.11 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25a und b und Abs. 6 BauGB) 

wird zur Offenlage erarbeitet 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.03.2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Im Plangebiet sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° - 25° zulässig. 

2.1.2 Dächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 15° sind extensiv zu begrünen.  

2.1.3 Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind bei allen Dachneigungen 
unter Einhaltung der Festsetzungen zur Gebäudehöhe und zur Dachbegrünung zu-
lässig.  

2.1.4 Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflächengestaltung der Ge-
bäude (Dach und Fassade) unzulässig.  

2.1.5 Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar-, Photovoltaikanlagen 
etc.) sind aus blendfreiem Material herzustellen. 

2.1.6 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zuläs-
sig.  

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.2.1 Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baufenster zulässig.  

2.2.2 Werbeanlagen an Gebäuden sind bis zu einer Größe von jeweils 10 m² zulässig. In 
der Summe dürfen sie jedoch 10 % der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschrei-
ten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die tatsächliche Gebäudehöhe nicht über-
schreiten. 

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen sind zulässig bis zu einer Höhe von 8,0 m, bis zu einer 
Breite von 3,0 m und einer Ansichtsfläche bis zu 10,0 m².  

2.2.4 Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 
laufendem Licht und Booster (Lichtbewegung am Himmel) sind nicht zulässig. Die 
Leuchtstärke von Werbeanlagen muss so begrenzt werden, dass die Verkehrsteil-
nehmer nicht geblendet bzw. behindert werden. Beleuchtungen von Betriebsgelän-
den und Lichtquellen an Gebäuden müssen so beschaffen sein, dass keine Blend-
wirkung eintritt und der Verkehr nicht beeinträchtigt wird. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die unbebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder Lager-
fläche genutzt werden, sind naturnah oder gärtnerisch anzulegen.  

2.3.2 Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind mit einem 
festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die Anlagen 
zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) 
handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen.  
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2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,8 m (ab Oberkante Gelände 
bzw. angrenzender Verkehrsfläche) als Zäune und/oder Hecken zulässig. Maschen-
drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die Verwendung von Na-
delgehölzen und Koniferen (z.B. Thuja) ist nicht zulässig.  

2.4.2 Innerhalb des Kurvenbereichs sind Einfriedungen aller Art lediglich bis zu einer 
Höhe von 0,8 m zulässig.  

2.4.3 Einfriedungen mit Stacheldraht und geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wände, 
Gabionenwände etc.) sind nicht zulässig.  

2.4.4 Diese vorstehenden Regelungen zu „Einfriedungen“ sind auf Anlagen der Nutzung 
von erneuerbaren Energien nicht anzuwenden.  

2.5 Niederspannungsfreileitungen  
(§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulässig.  

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

wird zur Offenlage erarbeitet 
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3 HINWEISE 

3.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

3.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.3 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.4 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  
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Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.5 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen, solange die 
Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht überschritten werden. 

 

 

Ihringen, den  
 
 
 
 
Bürgermeister Planverfasser 
Benedikt Eckerle 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Gemeinde Ihringen 
übereinstimmen. 
 
 
Ihringen, den  
 
 
 
Bürgermeister 
Benedikt Eckerle 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der _________.  
 
 
 
Ihringen, den  
 
 
 
Bürgermeister 
Benedikt Eckerle  

 


